
Urteil des Gerichtshofs (Erste Kammer) vom 29. Juli 2010 
— Hellenische Republik/Europäische Kommission 

(Rechtssache C-54/09 P) ( 1 ) 

(Rechtsmittel — Landwirtschaft — Gemeinsame Marktorga
nisation für Wein — Beihilfen zur Umstrukturierung und 
Umstellung von Rebflächen — Verordnung (EG) 
Nr. 1493/1999 — Festsetzung der endgültigen Mittelzuwei
sungen an die Mitgliedstaaten — Verordnung (EG) 
Nr. 1227/2000 — Art. 16 Abs. 1 — Frist — Verbindlichkeit) 

(2010/C 246/07) 

Verfahrenssprache: Griechisch 

Verfahrensbeteiligte 

Rechtsmittelführerin: Hellenische Republik (Prozessbevollmäch
tigte: I. Chalkias und M. Tassopoulou) 

Andere Verfahrensbeteiligte: Europäische Kommission (Prozess
bevollmächtigte: H. Tserepa-Lacombe und F. Jimeno Fernández) 

Gegenstand 

Rechtsmittel gegen das Urteil des Gerichts erster Instanz (Fünfte 
Kammer) vom 11. Dezember 2008, Griechenland/Kommission 
(T-339/06), mit dem das Gericht die Klage auf Nichtigerklärung 
der Entscheidung 2006/669/EG der Kommission vom 4. Okto
ber 2006 zur Festsetzung der endgültigen hektarbezogenen Mit
telzuweisungen des Haushaltsjahres 2006 an die Mitgliedstaaten 
für die Umstrukturierung und Umstellung von Rebflächen im 
Rahmen der Verordnung (EG) Nr. 1493/1999 des Rates (be
kannt gegeben unter dem Aktenzeichen K[2006] 4348) (ABl. 
L 275, S. 62), soweit sie die Hektarflächen und die endgültigen 
Mittelzuweisungen für Griechenland festlegt, abgewiesen hat 

Tenor 

1. Das Rechtsmittel wird zurückgewiesen. 

2. Die Hellenische Republik trägt die Kosten. 

( 1 ) ABl. C 82 vom 4.4.2009. 

Urteil des Gerichtshofs (Dritte Kammer) vom 15. Juli 2010 
(Vorabentscheidungsersuchen des Verwaltungsgerichtshofs 
— Österreich) — Alexander Hengartner, Rudolf Gasser/ 

Landesregierung Vorarlberg 

(Rechtssache C-70/09) ( 1 ) 

(Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und 
ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizerischen Eid
genossenschaft andererseits über die Freizügigkeit — Pacht 
eines Jagdgebiets — Regionale Abgabe — Begriff der wirt

schaftlichen Tätigkeit — Grundsatz der Gleichbehandlung) 

(2010/C 246/08) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Kläger: Alexander Hengartner, Rudolf Gasser 

Beklagte: Landesregierung Vorarlberg 

Gegenstand 

Vorabentscheidungsersuchen — Verwaltungsgerichtshof — Aus
legung des Art. 43 EG — Begriff der wirtschaftlichen Tätigkeit 
— Jagd, die als Sport und nicht zum Zweck der Gewinnerzie
lung ausgeübt wird — Verkauf von Wildbret, um einen Teil der 
mit der Jagd verbundenen Kosten zu decken — Fehlender Ge
winn 

Tenor 

Es ist mit den Bestimmungen des Abkommens zwischen der Europäi
schen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der 
Schweizerischen Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit, 
unterzeichnet in Luxemburg am 21. Juni 1999, vereinbar, einen 
Staatsangehörigen einer der Vertragsparteien im Hoheitsgebiet der an
deren Vertragspartei in Bezug auf die Erhebung einer Abgabe, die für 
eine Dienstleistung wie die Überlassung eines Jagdrechts geschuldet 
wird, als Dienstleistungsempfänger anders zu behandeln als Personen 
mit Hauptwohnsitz im Inland und Unionsbürger sowie Personen, die 
diesen nach dem Recht der Europäischen Union gleichgestellt sind. 

( 1 ) ABl. C 102 vom 1.5.2009.
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